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Index

10/10 Grundrechte

41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

StGG Art5;

WaffG 1996 §12 Abs3 Z1;

WaffG 1996 §12 Abs4;

Rechtssatz

Die Zuerkennung einer angemessenen Entschädigung ist erforderlich, um durch den Verfall, der mit Rechtskraft des

Wa enverbotes ex lege eintritt (vgl das hg Erkenntnis vom 3. Juli 2003, Zl 2000/20/0010), nicht unverhältnismäßig in

das verfassungsgesetzlich gewährleistete Eigentumsrecht des Betroffenen einzugreifen.
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